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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Mit einer im März 2018 eingereichten Motion verfolgte die RK-SR zwei Ziele: Erstens
sollen soziale Netzwerke rechtlich dazu verpflichtet werden, als Ansprechpartner für
die schweizerischen Behörden sowie zur einfacheren Einreichung von Beanstandungen
durch die Nutzerinnen und Nutzer eine Vertretung oder ein Zustelldomizil in der
Schweiz einzurichten. Zweitens soll die Schweiz auf internationaler Ebene aktiv werden,
um eine Lösung für das Problem der Rechtsdurchsetzung im Internet zu finden. Wie es
der Bundesrat beantragt hatte, stimmten im Mai bzw. Dezember 2018 beide Räte dem
Vorstoss stillschweigend zu. 1

MOTION
DATUM: 03.12.2018
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Obwohl der Bundesrat auf das Vorliegen vieler ähnlicher Vorstösse hinwies, nahm die
kleine Kammer in der Herbstsession eine Motion Bischofberger (cvp, AI) an, die mehr
Effizienz in den Bereichen Jugendmedienschutz und Bekämpfung der
Internetkriminalität verlangt. 2

MOTION
DATUM: 16.09.2010
MARC BÜHLMANN

Kriminalität

Bei strafbaren Handlungen im Internet (z.B. Angebot von illegaler Pornographie und
Verbreitung von gegen das Antirassismusgesetz verstossenden Aussagen) bestehen
nicht nur Probleme bei der Verfolgung der Täter, da diese ja oft in Staaten tätig sind, wo
ihre Aktionen nicht verboten sind (z.B. rassistische Aussagen in den USA). Unklarheit
besteht auch in bezug auf die rechtliche Mitverantwortung der sogenannten Provider,
die als Vermittler zwischen den Internetnutzern fungieren. Gemäss dem seit April 1998
geltenden neuen Medienstrafrecht können diese wegen Nichtverhinderung einer
strafbaren Publikation zur Verantwortung gezogen werden, wenn es nicht möglich ist,
die Autoren selbst in der Schweiz zu belangen. Der Bundesrat beantragte dem
Nationalrat erfolgreich die Umwandlung einer Motion von Felten (sp, BS) für einen
spezifischen Strafrechtsartikel, der die Verantwortlichkeit der Provider festhält, in ein
Postulat. Er riet dabei, die weitere Entwicklung abzuwarten, da sich das Problem
ohnehin nur auf internationaler Ebene lösen lasse und zudem auch die Provider selbst
versuchten, Standards für eine Selbstregulierung zu entwickeln. Im Juli hatte die
Bundesanwaltschaft einige Provider ersucht, für ihre Abonnenten den Zugang zu Seiten
mit in der Schweiz illegalen Inhalten zu sperren. Die Provider wiesen in ihrer Reaktion
auf die technischen Probleme solcher Sperren hin, bei denen entweder Tausende von
legalen Seiten gleichzeitig gesperrt würden, oder die nutzlos blieben, da die Autoren in
kürzester Zeit unter neuen Adressen auftauchen würden. 3

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER

Der Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen eine Motion von
Jacqueline Fehr (sp, ZH), welche den Bundesrat verpflichtet, bei der UNO einen
Vorstoss für die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Internetkriminalität und
dabei insbesondere Kinderpornografie einzureichen. Diese Motion war im Rahmen der
Eidgenössischen Jugendsession 2002 ausgearbeitet worden. Er gab ebenfalls einer
parlamentarischen Initiative Aeppli (sp, ZH) Folge, welche fordert, dass bei der
Strafverfolgung von bedeutenden Fällen von Internetkriminalität (v.a.
Kinderpornografie), analog zu Wirtschaftskriminalität und organisiertem Verbrechen,
der Bund die Federführung übernimmt. 4

MOTION
DATUM: 31.12.2003
HANS HIRTER
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Mit der Überweisung einer Motion Schweiger (fdp, ZG) sprach sich der Ständerat für die
Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen im Kampf gegen verbotene
pornografische Darstellungen im Internet (v.a. Kinderpornografie) aus. Der Vorstoss
fordert insbesondere, dass nicht nur der Besitz derartiger Filme und Bilder verboten
ist, sondern bereits der absichtliche Konsum. Um die Strafverfolgung zu erleichtern, soll
zudem die Aufbewahrungspflicht für die Logbuchdateien der Internetanbieter von
sechs auf zwölf Monate verlängert werden. Der Nationalrat behandelte diese Motion
noch nicht, stimmte aber einer Motion Hochreutener (cvp, BE; Mo. 06.3554) zu, welche
verlangt, dass dieselben Mittel auch im Kampf gegen extreme Gewaltdarstellungen zur
Anwendung kommen. 5

MOTION
DATUM: 09.06.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies die Motion von Ständerat Schweiger (fdp, ZG; Mo. 06.3170) für
eine Verschärfung der strafgesetzlichen Bestimmungen im Kampf gegen verbotene
pornografische Darstellungen im Internet (v.a. Kinderpornografie). Der Ständerat
seinerseits nahm die Ende 2006 von Nationalrat überwiesene Motion Hochreutener
(cvp, BE; Mo. 06.3554) an, welche verlangt, dass dieselben Mittel auch im Kampf gegen
extreme Gewaltdarstellungen zur Anwendung kommen sollen. 6

MOTION
DATUM: 11.12.2007
HANS HIRTER

Das Parlament überwies eine Motion Amherd (cvp, VS), die den Bundesrat beauftragt, an
der im Januar 2012 tagenden, intergouvernementalen Expertengruppe der UNO zu
Cyber Crime die Bekämpfung des virtuellen Kindesmissbrauchs zu thematisieren. 7

MOTION
DATUM: 20.09.2011
NADJA ACKERMANN

Um die bessere Verfolgung von Pädophilen zu ermöglichen, sollen Internetanbieter
verpflichtet werden, die Protokolle über die Zuteilung von IP-Adressen, die Kundinnen
und Kunden zur Verfügung gestellt werden, mindestens ein ganzes statt wie bisher ein
halbes Jahr aufzubewahren. Dies fordert eine von beiden Kammern überwiesene
Motion Barthassat (cvp, GE). 8

MOTION
DATUM: 20.09.2011
NADJA ACKERMANN

Eine Motion Savary (sp, VD) fordert, dass Telefonanbieter Internetabonnemente
anbieten sollen, die es den Eltern ermöglichen, die Kontrolle über den Zugang ihrer
Kinder zu pornografischen Bildern auszuüben. Weiter sollen Familienabonnemente
angeboten werden, bei welchen Gewalt und Pornografie vom Anbieter vorbeugend
herausgefiltert werden. Obwohl der Bundesrat mehr auf die Sensibilisierung der
Problematik setzen wolle, beantragte er die Annahme der Motion, welche dann auch
von beiden Kammern überwiesen wurde. 9

MOTION
DATUM: 06.12.2011
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Unter dem Titel E-Schweiz resp. E-Switzerland verlangten eine vorberatende
Nationalratskommission in Richtlinienmotionen (00.3190, 00.3194 und 00.3208) und
die FDP-Fraktion in einer Motion (00.3298) besondere Anstrengungen des Bundes zur
Förderung der Anwendung der modernen Informationstechnologien und der
entsprechenden Schulung. Speziell für den politischen Bereich wurde die Anbietung
von Dienstleistungen der Verwaltung auf elektronischem Weg (sog. guichet virtuel) und
die rasche Nutzung der neuen Technologien für die Ausübung der politischen Rechte
(Abstimmen, Unterschriftensammeln) verlangt. Die einzelnen Vorschläge (00.3194;
00.3208) wurden zumeist in Postulate umgewandelt. In Motionsform gutgeheissen
wurde die Forderung, Chancen und Risiken der elektronischen Form der politischen
Beteiligung abzuklären. Die Bundesverwaltung selbst war in diesem Bereich nicht
untätig gewesen. So war das Informationsangebot auf Internet kontinuierlich ausgebaut
worden, und als europäische Novität konnten die Bürgerinnen und Bürger die
Fragebogen für die Volkszählung 2000 auf elektronischem Weg ausfüllen. Für die
Entwicklung der beiden Bereiche «guichet virtuel» und «e-voting» setzte die
Bundeskanzlei Arbeitsgruppen und mit den erforderlichen Ressourcen (CHF 29 Mio. für
2001 und jeweils über CHF 20 Mio. für die beiden anschliessenden Jahre) ausgestattete
Projektgruppen ein. Um eine Zweiteilung der Gesellschaft in Personen, welche diese
neuen Informations- und Partizipationsmöglichkeiten nutzen können und solche ohne
entsprechende Fähigkeiten, zu verhindern, möchte der Bundesrat auch die

MOTION
DATUM: 06.10.2000
HANS HIRTER
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Ausbildungsmöglichkeiten verbessern. Zur Finanzierung derartiger Bildungsprojekte
könnte seiner Ansicht nach ein Teil des Ertrags der überschüssigen Goldreserven der
Nationalbank eingesetzt werden (vgl. zur Strategie des Bundesrates die ausführliche
Antwort auf eine Interpellation Briner (fdp, SH); Ip. 00.3242). 10

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Une motion de Courten (svp/udc, BL) entend accélérer les projets de réforme
informatique des procédures douanières de l'Administration fédérale des douanes
(AFD). Le dépositaire a expliqué que les coûts de réglementation qui accompagnent les
procédures douanières coûtent 500 millions de francs par an aux entreprises. Selon lui,
il faudrait prioriser budgétairement les projets informatiques de l'AFD afin qu'ils ne
soient pas ralentis financièrement. 
Le Conseil fédéral a concédé que la charge administrative liée aux procédures
douanières pesait négativement sur l'économie suisse. Ensuite, il a précisé qu'un site
internet, pour régler les formalités douanières en ligne, était en cours de conception à
la suite de l'acceptation de plusieurs motions. Néanmoins, il a rappelé que l'AFD
étudiait actuellement la mise en place de son futur système informatique. Dès lors, il
faudrait atteindre la fin de cette analyse avant de pouvoir solliciter des ressources
supplémentaires. Le Conseil national a pris le contre-pied du Conseil fédéral. Il a
adopté la motion par 130 voix contre 61. 11

MOTION
DATUM: 27.02.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

La motion Bischof (cvp/pdc, SO) vise l'interdiction des contrats léonins des plates-
formes de réservation en ligne. En effet, selon le dépositaire, les clauses de parité
tarifaire, dictées par les plates-formes de réservation en ligne, s'imposent comme des
distorsions de la concurrence. Étant donné l'impact négatif sur le tourisme, et plus
particulièrement sur l'hôtellerie helvétique, le Conseil fédéral est chargé de soumettre
un projet législatif qui interdit les clauses de parité dans la relation contractuelle entre
les hôtels et les plates-formes de réservation. Le Conseil fédéral s'est prononcé contre
cette motion. Il souligne que les innovations numériques sont un gain pour le
consommateur, grâce à la hausse de la transparence, et pour l'hôtelier, grâce à une
hausse de la visibilité. Opposé à cette motion, le Conseil fédéral a dû concéder que la
forte concentration du marché incarnait un risque pour la concurrence. Les clauses de
parité tarifaire, précisément attaquées par la motion, réduisent la concurrence entre
les canaux de distribution. Néanmoins, il précise que les hôteliers ont toujours la
possibilité de proposer des meilleurs prix dans le cas de la distribution hors-ligne, ou
encore à travers des zones membres, liés à des programmes de fidélité. Il conclut que la
Commission de la concurrence (COMCO) maintiendra sa vigilance à l'égard des plates-
formes de réservation en ligne comme Booking.com. Dès lors, il n'est pas opportun,
selon le Conseil fédéral, d'élargir les interdictions car la loi sur les cartels joue déjà son
rôle. A l'opposé, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
(CER-CE) a proposé à sa chambre d'adopter la motion par 9 voix contre 1 et 2
abstentions. En effet, après de nombreuses discussions avec des représentants des
milieux concernés, la CER-CE a jugé que la position dominante des plates-formes de
réservation entrave le bon fonctionnement de la concurrence. Une telle situation
défavorise les hôteliers autant que les consommateurs. Par exemple, comme les hôtels
se positionnent sur plusieurs plates-formes, les clauses de parité tarifaire leur impose,
d'une part, d'afficher le tarif le plus élevé de ces plates-formes sur leur propre site
internet, et d'autre part, les empêche de proposer des offres à bas prix à court-terme
pour doper leur taux d'occupation. En outre, la CER-CE a soulevé que la plupart des
pays limitrophes, donc des concurrents directs dans le domaine du tourisme, avaient
récemment légiféré sur les clauses restrictives. Au final, le Conseil des Etats a suivi sa
commission. Il adopte la motion par  34 voix contre 5 et 4 abstentions. Lors du débat,
certains sénateurs représentant des cantons touristiques sont montés au créneau.
Stefan Engler (cvp/pdc, GR) a rappelé que l'intérêt des consommateurs devait primer.
Puis, Beat Rieder (cvp/pdc, VS) a notamment accusé les plates-formes comme
Booking.com de mettre sous tutelle l'hôtellerie helvétique. 12

MOTION
DATUM: 06.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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Etant donné que le Conseil des Etats a validé le financement de 393 millions de francs
requis pour le programme DaziT de modernisation et de numérisation de
l'administration fédérale des douanes (AFD), les sénateurs ont estimé que la motion de
Courten (svp/udc, BL) devenait superflue. La chambre des cantons a donc rejeté, à
l'unanimité, la motion qui visait une réforme informatique des procédures
douanières. 13

MOTION
DATUM: 12.09.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Après une acceptation nette du Conseil des Etats, la motion sur l'interdiction des
contrats léonins des plates-formes de réservation en ligne a animé les débats au sein
de la chambre du peuple. Tout d'abord, la Commission de l'économie et des
redevances du Conseil national (CER-CN) a proposé à son conseil, par 14 voix contre 9
et 2 abstentions, d'accepter la motion. La majorité de la CER-CN s'est appuyée sur les
arguments de la restriction des libertés entrepreneuriales et de la concurrence. De
plus, elle a précisé que la majorité des pays voisins de la Suisse, concurrents directs au
niveau du tourisme, avaient tous déjà interdits ces clauses. A l'opposé, une minorité a
estimé que les plates-formes de réservation en ligne étaient bénéfiques pour la
transparence et la comparabilité des offres, et que la COMCO suivait déjà
attentivement la problématique. Ensuite, le débat a largement divisé le Conseil national.
Les arguments ont abordé les thématiques de la libre concurrence, du libéralisme et de
la numérisation de l'économie. En outre, plusieurs parlementaires ont estimé que la
problématique relevait de la COMCO, et non du Parlement. Au final, la motion a été
acceptée par 120 voix contre 52 et 10 abstentions. Si le PDC, le PS, le PBD et les verts
ont voté de manière groupée en faveur de la motion, le débat a fait naître des divisions
au sein des partis de droite: l'UDC avec 30 voix pour et 24 voix contre et le PLR avec 11
voix pour et 18 voix contre. Ces voix issues de la droite ont fait pencher la balance. 14

MOTION
DATUM: 18.09.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Im März und Juni 2022 schrieben National- und Ständerat stillschweigend eine Motion
Bischof (mitte, SO) betreffend ein Verbot von «Knebelverträgen» auf Online-
Buchungsplattformen ab. Zur Umsetzung des Vorstosses hatte das Parlament eine
Änderung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (BRG 21.079)
verabschiedet. 15

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARCO ACKERMANN

Gesellschaftsrecht

Im Verlauf des Berichtsjahrs nahmen beide Parlamentskammern eine Motion Bischof
(cvp, SO) an, die auf die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) abzielte.
Mit der Überweisung erhielt der Bundesrat den Auftrag, die notwendigen rechtlichen,
organisatorischen und technischen Vorkehrungen zu treffen, damit der elektronische
Rechtsverkehr, der bereits in der Zivilprozessordnung (ZPO), in der
Strafprozessordnung (StPO), im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SchKg) sowie im
Bundesverwaltungsrecht vorgesehen war, für den gesamten Behördenverkehr (inkl.
Gerichte) in der ganzen Schweiz einheitlich umgesetzt werden konnte. 16

MOTION
DATUM: 13.06.2013
DAVID ZUMBACH

Étant donné l’absence de frontière sur l’internet, de nombreuses plateformes
commerciales sont actives en Suisse, mais n’y ont pas de domicile de notification. Selon
Balthasar Glättli (verts, ZH) une telle situation peut devenir problématique en cas de
violation du droit de la personnalité ou du droit de la protection des données. Il a donc
déposé une motion pour renforcer l’application du droit sur internet en obligeant les
grandes plateformes commerciales à avoir un domicile de notification. Dans cette
optique, il propose notamment la modification des articles 140 CPC et 87 CPP. 
D'un côté, la motion a été combattue par Philippe Bauer (plr, NE). S'il estime que la
question du for des grandes firmes commerciales sur Internet pose un problème, il
considère que la solution avancée par le parlementaire vert n'était pas satisfaisante.
D'un autre côté, la motion a reçu l'appui du gouvernement, par la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga (DFJP). Le gouvernement reconnaît qu'un problème existe, et
surtout, estime qu'aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée. Ainsi, il est
favorable à la motion afin que des discussions soient lancées pour trouver une solution.
Lors du vote, la motion a été adoptée  par 141 voix contre 46 et 4 abstentions.
L'opposition libérale des voix de la majorité du PLR (24 voix) a été complétée par une
minorité UDC. La motion passe à la chambre des cantons. 17

MOTION
DATUM: 15.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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La numérisation entraîne un abolissement progressif des frontières étatiques sur
internet. Une telle situation complexifie l'application du droit sur internet. Afin de
garantir les droits fondamentaux, notamment le droit de la personnalité et le droit de la
protection des données, Balthasar Glättli (verts, ZH) préconise un renforcement de
l’application du droit sur internet en obligeant les grandes plateformes commerciales
à avoir un domicile de notification en Suisse. 
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) s'est penchée sur
la motion. Elle estime qu'il est urgent d'agir afin de garantir les droits des citoyens
helvétiques sur Internet. Elle explique qu'une motion de commission, qu'elle a déposée
en mars 2018, a déjà été adoptée par les deux chambres. Au final, elle préconise
l'adoption de la motion qu'elle juge comme un complément pertinent à la motion
18.3379 préalablement acceptée. En chambre, le Conseil des Etats a adopté la motion à
l'unanimité. 18

MOTION
DATUM: 19.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Der Genfer Spielmann (pda) störte sich daran, dass über das Internet durchgeführte
Dienstleistungen von der Mehrwertsteuer kaum erfasst werden können. Er verlangte
vom Bundesrat, den elektronischen Geschäftsverkehr steuerlich stärker zu belasten.
Der Bundesrat entgegnete, er wolle dem virtuellen Handel gegenwärtig keine neuen
Steuern auferlegen, behalte sich dieses Recht allerdings längerfristig zur Sicherstellung
der Staatseinnahmen vor. Ausserdem würden durch ein vorschnelles Eingreifen
jahrelange internationale Harmonisierungsbemühungen in Steuerfragen zunichte
gemacht. Die Koordinationsgruppe Informationsgesellschaft werde aber die Verwaltung
in dieser Frage beraten. Der Rat überwies die Motion als Postulat. 19

MOTION
DATUM: 04.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Das Parlament überwies eine Motion Maissen (cvp, GR), welche vom Bundesrat verlangt,
die Versorgung mit Breitbanddiensten in die Grundversorgung aufzunehmen, damit
auch Randregionen und Berggebiete von den neuen Technologien profitieren können.
Auf 2008 setzte der Bundesrat eine diesbezügliche Revision der
Fernmeldedienstverordnung (FDV) in Kraft: Neu gehört der Breitbandanschluss für den
Internetzugang zur Grundversorgung; die Preisobergrenze liegt bei CHF 69 pro Monat.
Für nationale Festnetzverbindungen beträgt die Preisobergrenze 7,5 Rappen pro
Minute (im Normaltarif 32%, im Niedertarif 17% unter dem bisherigen Höchsttarif). Neu
hinzu kommen ausserdem ein sms-Vermittlungsdienst für Hörbehinderte und ein
Vermittlungsdienst für Menschen, die keine Telefonnummern wählen können. Aus der
Liste der Grundversorgungsdienste gestrichen wurden hingegen der Auskunftsdienst,
die Anrufumleitung und der Gebührennachweis. 20

MOTION
DATUM: 14.09.2006
MAGDALENA BERNATH

Le Conseil national n’a pas souhaité que la Confédération oblige Swisscom à relever de
30% le montant des investissements prévus pour le développement de son réseau à
fibre optique. La chambre basse a rejeté, par 122 voix contre 69, une motion en ce sens
du conseiller national Mario Fehr (ps, ZH). 21

MOTION
DATUM: 09.03.2009
NICOLAS FREYMOND

Le Conseil national a décidé d’améliorer la couverture à large bande relevant du
mandat de service universel. En ce sens, il a adopté tacitement une motion Cathomas
(pdc, GR) chargeant le Conseil fédéral d’augmenter le débit de transmission minimal
garanti par l’ordonnance sur les services de télécommunication afin de l’adapter aux
progrès techniques récents. 22

MOTION
DATUM: 17.12.2010
NICOLAS FREYMOND
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Die Räte überwiesen eine Motion Barthassat (cvp, GE), die eine Verlängerung der
Aufbewahrungspflicht für Protokolle über die Zuteilung von IP-Adressen verlangte.
Der Bundesrat unterstützte den Vorstoss mit dem Hinweis, dass eine entsprechende
Anpassung des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 betreffend Überwachung des
Post- und Fernmeldeverkehrs im Rahmen der laufenden Totalrevision vorgesehen sei.
Zum strafrechtlichen Aspekt (Cyberkriminalität) siehe hier. Zum Schutz der Kinder vor
Pornografie siehe auch hier. 23

MOTION
DATUM: 20.09.2011
SUZANNE SCHÄR

In der Herbstsession überwies der Ständerat als Zweitrat eine Motion Cathomas (cvp,
GR) zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Rahmen der Grundversorgung.
Gleichzeitig behandelte er eine Motion Maissen (cvp, GR) (09.3617), welche die
beschleunigte Erschliessung mit Glasfaseranschlüssen mittels regionaler
Ausschreibungsverfahren forderte. Beide Vorstösse beabsichtigen, der befürchteten
Benachteiligung der Randregionen in der Versorgung mit leistungsfähigen
Glasfasernetzen entgegenzutreten. Nachdem der Ständerat die Motion Cathomas
überwiesen und der Bundesrat versichert hatte, die im Fernmeldegesetz von 2007
festgelegte Breiband-Grundversorgung regelmässig über den Verordnungsweg an die
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnisse anzupassen, zog Theo Maissen
seine Motion zurück. 24

MOTION
DATUM: 22.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Eine im April 2016 eingereichte Motion Candinas (cvp, GR) zur Erhöhung der Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 10 Megabit pro Sekunde wurde im
Mai 2017 im Nationalrat angenommen. Zwar betonte Bundesrätin Leuthard im Rat, die
Internet-Grundversorgung sei im Land vergleichsweise gut und eine Erhöhung gemäss
der Motion würde wohl eine Verdoppelung der Zahl der Mobilfunkantennen bedeuten,
das Ratsplenum stimmte der Motion aber trotzdem mit 102 zu 86 Stimmen (3
Enthaltungen) zu. 25

MOTION
DATUM: 30.05.2017
NIKLAUS BIERI

Mit einer Motion verlangte Nationalrat Derder (fdp, VD) eine verstärkte Führung der
Strategie Digitale Schweiz. Der Motionär wünschte sich eine politische Steuerung, eine
„wirkliche Führerschaft“, damit die Strategie Digitale Schweiz zu den erwünschten
Ergebnissen führe. Bundesrätin Sommaruga bekräftigte im September 2017 vor dem
Nationalrat, dass der Bundesrat Willens sei, der Digitalisierung höchste Aufmerksamkeit
zu widmen. Die Bundesrätin bat im Plenum darum, die Motion abzulehnen, da die
Schaffung einer neuen zuständigen Stelle nichts bringe: Die Digitalisierung fände in
allen Bereichen statt, alle Departemente seien involviert. Der Nationalrat liess sich von
den Worten der Justizministerin nicht überzeugen und nahm die Motion mit 100 zu 84
Stimmen (3 Enthaltungen) an. 26

MOTION
DATUM: 26.09.2017
NIKLAUS BIERI

Die KVF-SR empfahl ihrem Rat im Januar 2018, die vom Nationalrat angenommene
Motion Gschwind (cvp, JU) zur Breitbandversorgung und Hochbreitbandversorgung
aller Randregionen der Schweiz abzulehnen. Die Kommission sah eine steuerliche
Befreiung von Investitionen der Telekommunikationsnetzbetreiber als falschen Weg.
Ende Februar 2018 wiederholte Bundesrat Maurer vor dem Ständerat, was er schon im
Plenum des Nationalrates zu diesem Geschäft gesagt hatte, und bat erneut um
Ablehnung. Der Ständerat folgte seiner Kommission und dem Antrag des Bundesrates
diskussionslos. 27

MOTION
DATUM: 26.02.2018
NIKLAUS BIERI

Die Motion Derder (fdp, VD) zur verstärkten Führung der Strategie Digitale Schweiz
wurde im Februar 2018 im Ständerat stillschweigend abgelehnt. Zuvor hatte
Bundesrätin Sommaruga dargelegt, die Digitalisierungsprozesse würden dezentral, aber
koordiniert geführt, weshalb es keinen Sinn mache, ein weiteres Gremium zu
schaffen. 28

MOTION
DATUM: 28.02.2018
NIKLAUS BIERI
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Die kleine Kammer nahm sich als Zweitrat im März 2018 der Motion Candinas (cvp, GR)
zur Erhöhung der Internet-Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 10
Megabit pro Sekunde an. Obschon Bundesrätin Leuthard vehement darauf hinwies, dass
eine solche Erhöhung der Grundversorgung kaum machbar und mit hohen Kosten
verbunden wäre, und sie den Berggemeinden, welche die dazu notwendigen
zusätzlichen Mobilfunkanlagen bewilligen müssten, „viel Glück“ wünschte, nahm der
Ständerat die Motion mit 22 zu 9 Stimmen (5 Enthaltungen) an. 29

MOTION
DATUM: 05.03.2018
NIKLAUS BIERI

Mit einer Motion wollte Nationalrat Béglé (cvp, VD) den Bundesrat mit der Ausarbeitung
guter Rahmenbedingungen für die Schaffung eines Kommunikations-Ökosystems, das
dem Internet der Dinge zum Durchbruch verhelfen soll, beauftragen. Das Internet der
Dinge (IoT) entwickle sich sehr rasch und sei auf ein zuverlässiges, sicheres und
ausreichend leistungsstarkes Kommunikationsnetzwerk angewiesen, das auch
international angebunden sei. 
Der Bundesrat verwies in seiner Stellungnahme auf das vorhandene, sehr zuverlässige
Kommunikationsnetz und die hohe Abdeckung, welche das Netz erreiche. Die
Einführung von 5G werde die weitere Kapazitätssteigerung sicherstellen. Die Schweiz
nehme in diesbezüglichen Rankings der OECD jeweils Spitzenplätze ein, sei also vorne
mit dabei und «das ist gut so», begründete Bundesrätin Sommaruga ihren Antrag auf
Ablehnung der Motion im Nationalratssaal, als die Motion im September 2019
traktandiert war. 
Ohne weitere Wortmeldungen folgte der Rat der Kommunikationsministerin und lehnte
die Motion Béglé mit 116 zu 58 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) ab. 30

MOTION
DATUM: 19.09.2019
NIKLAUS BIERI

Die KVF-NR forderte den Bundesrat im Juni 2020 auf, die Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 80 Megabit pro Sekunde zu
erhöhen. Es gehe nicht an, dass circa ein Viertel aller Haushalte und Unternehmen in
peripheren Gebieten mit einer sehr tiefen Internetgeschwindigkeit leben müssten. Um
diesen digitalen Stadt-Land-Graben zu eliminieren, müsse rasch gehandelt werden und
die Fernmeldedienstverordnung entsprechend revidiert werden. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion. Das Ziel der Grundversorgung gemäss
Fernmeldegesetz bestehe darin, der gesamten Bevölkerung ein Angebot an
grundlegenden Telecomdiensten zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen.
Die derzeit garantierte Leistung von zehn Megabit pro Sekunde sei für zahlreiche
Dienste, wie etwa Videostreaming, Onlineshopping oder die Benutzung von Social
Media, ausreichend. Die Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben sei damit
sichergestellt. Es wäre zudem ein grosser Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit, wenn
diese hohe Mindestgeschwindigkeit verordnet würde. Auch wären die Kosten gemäss
Bundesrat sehr hoch. Eine Studie des BAKOM sei zum Schluss gekommen, dass der
Ausbau eines leitungsgebundenen Hochbreitbandnetzes Investitionen von mindestens
CHF 3.6 Mrd. mit sich bringen würde.
Der Nationalrat beugte sich in der Herbstsession 2020 über das Geschäft. Nachdem im
Plenum keine neuen Argumente vorgebracht wurden, nahm die grosse Kammer das
Geschäft in der Abstimmung deutlich an (176 zu 2 Stimmen, 3 Enthaltungen). 31

MOTION
DATUM: 10.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Herbst 2020 schrieben National- und Ständerat eine Motion Candinas (cvp, NR)
betreffend die Erhöhung der Internet-Mindestgeschwindigkeit in der
Grundversorgung ab. Der Bundesrat hatte die Motion zur Abschreibung beantragt,
nachdem er im Oktober 2019 mit einer Verordnungsänderung verfügt hatte, dass die
Mindestbandbreite in der Grundversorgung auf 10 Mbit/S erhöht wird. 32

MOTION
DATUM: 14.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat nahm in der Wintersession 2020 einen Ordnungsantrag Ettlin (cvp, OW)
an und sistierte die Motion der KVF-NR bezüglich der Erhöhung der Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung um höchstens ein Jahr. Ettlin
begründete den Antrag auf Sistierung mit den Arbeiten zur Umsetzung der
Standesinitiative des Kantons Tessin «Gewährleistung eines landesweit dichten
Hochbreitbandangebots», welcher bereits im Jahr 2017 Folge gegeben worden war. Die
Initiative verfolge dasselbe Ziel wie die vorliegende Motion, erlaube bei der Umsetzung
aber einen grösseren Spielraum. 33

MOTION
DATUM: 08.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die FDP.Liberale-Fraktion reichte im Mai 2020 eine Motion ein, in der sie die
notwendigen Rahmenbedingungen für einen raschen Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes
einforderte. Damit soll es den Telecom-Anbietern ermöglicht werden, bis 2024 ein
hochwertiges, aber kostengünstiges nationales 5G-Netz zu errichten. Die dafür
notwendigen Massnahmen seien bereits im entsprechenden Bericht der Arbeitsgruppe
«Mobilfunk und Strahlung» vorgestellt worden, erklärte die Partei. Zudem solle der
Bundesrat die Bevölkerung angemessen und transparent über den Mobilfunk-Standard
5G informieren. Denn dieser berge ein grosses Potenzial, namentlich in den Bereichen
E-Health, autonome Fahrzeuge oder auch bei der Drohnentechnologie.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. Diese wurde in der Herbstsession
2020 durch Marionna Schlatter (gp, ZH) bekämpft. Im Rahmen der Nationalratsdebatte
zum Vorstoss in der Sommersession 2021 erläuterte FDP-Sprecher Wasserfallen (fdp,
BE) noch einmal die Vorteile dieser Technologie. Er räumte aber auch ein, dass der
derzeitige Strahlengrenzwert für Mobilfunkantennen leicht angehoben werden müsse,
wobei dem Gesundheitsaspekt jedoch selbstverständlich weiterhin Rechnung getragen
werden solle. Für Marionna Schlatter kam ebendiese Anhebung der Grenzwerte nicht in
Frage. Das Parlament habe dies bereits zwei Mal abgelehnt (Mo. 16.3007 und Mo.
18.3006), und auch ein Grossteil der Bevölkerung wolle dies nicht. Auch sei die
Forschung über die Auswirkungen einer hohen Strahlenbelastung noch nicht genügend
weit fortgeschritten. Die Mehrheit des Nationalrates stellte sich in der Abstimmung
hinter die FDP.Liberale-Fraktion und nahm den Vorstoss mit 97 zu 76 Stimmen, bei 18
Enthaltungen, an. Die ablehnenden Stimmen stammten von den geschlossen
stimmenden Grünen- und SP-Fraktionen sowie von einzelnen Mitglieder der Mitte-, der
GLP- sowie der SVP-Fraktionen. 34

MOTION
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Zugunsten der SRG fordert eine im Juni im Nationalrat eingereichte Motion von Evi
Allemann (sp, BE) den Abbau regulatorischer Schranken bei der Verbreitung von TV-
Sendungen über das Internet. Die derzeit gültige Konzession erlaubt der SRG die
Erstausstrahlung von Sendungen über das Internet, das sogenannte Live-Streaming, nur
bei deren parallelen Ausstrahlung über einen der drei SF-Kanäle und bei Vorliegen einer
vorgängig eingereichten Bewilligung. Die in der Herbstsession vorgesehene Behandlung
der Motion wurde verschoben, da sie im Rat bekämpft wurde. 35

MOTION
DATUM: 01.10.2010
SUZANNE SCHÄR

Neue Medien

Der Bundesrat nahm 2006 den schnellen Internetzugang in die Grundversorgung auf.
Ab 2008 müssen demnach alle Haushalte die Möglichkeit eines Breitbandanschlusses
haben. Die Forderung geht auf die Motion Maissen (cvp, GR) zurück, die in der
Frühjahrssession von Ständerat und in der Maisession von Nationalrat angenommen
wurde. Der Bundesrat hatte die Motion ebenfalls befürwortet. 36

MOTION
DATUM: 10.05.2006
ANDREA MOSIMANN

Der Ständerat überwies in der Sommersession die Motion Schweiger (fdp, ZG), welche
Massnahmen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und zum Schutz der Kinder auf
elektronischen Netzwerken fordert. In der Wintersession wurde im Nationalrat überdies
die Motion Hochreutener (cvp, BE; 06.3554) gutgeheissen, die den Bundesrat
auffordert, die Massnahmen gegen Internetpornographie, die er aufgrund der Motion
Schweiger treffen wird, auch für Gewaltdarstellungen vorzusehen. 37

MOTION
DATUM: 20.12.2006
ANDREA MOSIMANN

Kinder sollen künftig besser vor harter Pornografie im Internet geschützt werden. Der
Nationalrat nahm die Motion Schweiger (fdp, ZG; Mo. 06.3170) zur Bekämpfung der
Cyberkriminalität zum Schutz der Kinder auf den elektronischen Netzwerken an. Dabei
folgte er dem Antrag des Bundesrates, für einen Teil der Massnahmenvorschläge
lediglich einen Prüfungsauftrag zu erteilen. Der Ständerat stimmte dieser Änderung in
der Wintersession zu und hiess auch die Motion Hochreutener (cvp, BE; Mo. 06.3554)
gut, welche fordert, die gegen Internetpornographie getroffenen Massnahmen auch für
Gewaltdarstellungen vorzusehen. 38

MOTION
DATUM: 11.12.2007
ANDREA MOSIMANN
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In der Frühjahrssession hiess der Nationalrat eine Motion Glanzmann-Hunkeler (cvp,
LU) gut, mit welcher der Bundesrat verpflichtet werden soll, unverzüglich das
Ratifikationsverfahren zur Cybercrime-Konvention des Europarats einzuleiten. Zudem
wurde die Frist für eine parlamentarische Initiative Aeppli Wartmann (sp, ZH; Pa.Iv.
02.452) bis zur Frühjahrssession 2010 verlängert. Dieser Vorstoss zielt auf eine
Verbesserung der Strafverfolgung im Bereich der Internetkriminalität. 39

MOTION
DATUM: 20.03.2008
ANDREA MOSIMANN

Der Ständerat nahm eine vom Nationalrat im Vorjahr überwiesene Motion Glanzmann-
Hunkeler (cvp, LU) an, welche den Bundesrat auffordert, das Ratifikationsverfahren zur
Cybercrime-Konvention des Europarates unverzüglich aufzunehmen. 40

MOTION
DATUM: 23.09.2009
SABINE HOHL

Im September nahm der Ständerat eine Motion von Ivo Bischofberger (cvp, AI) an,
welche die Schaffung gesetzlicher Grundlagen für ein koordiniertes Vorgehen gegen
Internetkriminalität und im Bereich des Jugendmedienschutzes unter der Führung des
Bundes fordert. Bislang sind diverse Bundes-, aber auch interkantonale und kantonale
Stellen und Sondereinrichtungen mit entsprechenden Präventions- und
Schutzaufgaben sowie mit der Strafverfolgung betraut. Der Nationalrat wird die Motion
2011 behandeln. Bereits im Sommer hatte Nationalrätin Barbara Schmid-Federer (cvp,
ZH) eine parlamentarische Initiative (Pa. Iv. 10.473) mit gleicher Forderung eingereicht,
die im Berichtsjahr noch nicht zur Verhandlung ins Plenum gelangt war. 41

MOTION
DATUM: 16.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Das Internet wird nicht mehr als einheitliches Medium, sondern vielmehr als eine
technische Plattform angesehen, auf der verschiedenste Anwendungen möglich sind.
Von der Individualkommunikation bis hin zur Massenkommunikation betrifft es
zunehmend alle Lebensbereiche. Problemstellungen und Fragen im Zusammenhang mit
dem Internet können immer weniger umfassend beantwortet werden. Die Einflüsse der
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) gilt es stärker in die
verschiedensten Problemstellungen einzubeziehen. So besteht im Rahmen der
medienpolitischen Debatten die Frage, wie sich die Medienlandschaft unter dem
Einfluss der neuen Möglichkeiten verändert und wo allenfalls politischer
Handlungsbedarf besteht.

Der mit der Missbrauchsgefahr des Internets einhergehende Regulierungsbedarf hatte
im Berichtsjahr weiterhin einen hohen Stellenwert auf der politischen Agenda. Zwei von
Hans-Jürg Fehr (sp, SH) 2009 eingereichte politische Vorstösse, welche die
Überwachung des Internets thematisierten, wurden im Berichtsjahr vom Nationalrat
abgelehnt. In einem Postulat (Po. 09.3628) hatte Fehr vom Bundesrat einen Bericht
über Gegenwart und Zukunft des Internets in der Schweiz und in der Folge in einer
ebenso gescheiterten Motion ein Internetobservatorium gefordert. Dieses hätte die
Entwicklung des Internets in der Schweiz und im Ausland in all seinen Facetten
beobachten sollen, um dann dem Bundesrat und den eidgenössischen Räten
regelmässig den politischen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Der Bundesrat sah aufgrund
der bereits lancierten Massnahmen wie etwa der „Strategie für eine
Informationsgesellschaft in der Schweiz“ keinen zusätzlichen Handlungsbedarf. Zudem
wies er darauf hin, dass das Internet kein einheitliches Phänomen sei, das durch einen
Bericht oder ein Observatorium genügend thematisiert und überwacht werden
könne. 42

MOTION
DATUM: 11.04.2011
DEBORA SCHERRER
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